
  Was brauche ich für den Umtausch? 
 
 
Checkliste 
 

 
 gültiger Personalausweis 

 

     oder 
 

 gültiger Reisepass  
mit aktueller Meldebescheinigung  
(nicht älter als 3 Monate) 

 

     oder 
 

 gültiger ausländischer Pass mit elektronischem               
 Aufenthaltstitel und mit Meldebescheinigung  
     (nicht älter als 3 Monate ) 
 

 1 biometrisches Lichtbild  
     (nicht älter als 6 Monate) 
 

 Führerschein 
 

 Verwaltungsgebühr in Höhe von ________ Euro  
     (entsprechend der GebOst, zu erfragen bei der  
     Fahrerlaubnisbehörde) 
 

 Führerschein nicht vom Landkreis Fulda               
 ausgestellt?  
     Bitte Karteikartenabschrift bei der ausstellenden 
     Behörde anfordern. 
 
 
 
Für die Klasse CE79 zusätzlich 
 

 augenärztliches Gutachten (Anlage 6 FeV) 
 

 ärztliches Gutachten (Anlage 5 FeV) 
 
 
Für die Klasse T zusätzlich 
 

 Bescheinigung Klasse T vom Ortslandwirt 
 

Wo kann ich tauschen? 
 
 
Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Fulda 
Kreuzbergstr. 42b, 36043 Fulda 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag:  07:00 Uhr bis 13:00 Uhr  
und nachmittags nach Terminvereinbarung 
Samstag:  09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
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Stand: 01.06.2021 

Fahrerlaubnisbehörde  
Landkreis Fulda  

 
Informationen zum  

Umtausch des  
Führerscheines  

 

  
 



 

 

 

 

Vorwort 
 
 
Aufgrund der neuen EU-Richtlinie müssen alle Füh-
rerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wur-
den, bis spätestens 19.01.2033 in einen befristeten 
EU-Kartenführerschein umgetauscht werden. Der 
Umtausch soll gestaffelt über mehrere Jahre umge-
setzt werden. 
 
 

Bis wann muss ich tauschen? 
 
 
für Inhaber des  
grauen oder rosa Führerscheines: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

für Inhaber  
des  EU-Kartenführerscheines:  
(das Datum des Ausstellungsjahres finden Sie auf 
der Vorderseite Ihrer Karte unter Ziffer 4a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Meine persönliche Umtausch-Frist: 
 
 
 
 
 
             _____________________________ 
  
 
 
 
 
 

Die wichtigsten Fragen 
 
 
Wie lange ist der befristete EU-Kartenführerschein 
gültig? 
Der EU-Kartenführerschein wird auf 15 Jahre befris-
tet. 
 
Was passiert mit meinem alten Führerschein? 
Der alte Führerschein kann bei Aushändigung des 
neuen Führerscheines ungültig ausgehändigt wer-
den. 
 
Stelle ich mich durch den Umtausch schlechter? 
Nein, Ihre Klassen werden 1:1 umgetauscht. Durch 
Schlüsselzahlen wird Ihr Besitzstand gewahrt. 
 
Muss ich persönlich vorsprechen? 
Ja, Sie müssen eine Unterschrift leisten, die in den 
EU-Kartenführerschein gedruckt wird.  
 
Muss ich den Führerschein persönlich abholen? 
Nein. Der Führerschein wird Ihnen per Direktver-
sand nach Hause zugestellt. 
 
Muss mein Kartenführerschein getauscht werden? 
Sollte Ihr Kartenführerschein vor dem 19.01.2013 
ausgestellt worden sein (siehe hierzu die Vordersei-
te Ihres Führerscheines unter Ziffer 4a) dann muss 
dieser getauscht werden. 
 
 

Wohin wende ich mich bei weiteren Fragen?  

 
Telefon des Bürgerservice des Landkreises Fulda 
0661 6006 – 1100 oder 115 
 
E-Mail der Fahrerlaubnisbehörde: 
fahrerlaubnisbehoerde@landkreis-fulda.de 
 

 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit  

der vorherigen Terminvereinbarung. 

Geburtsjahr  Frist  
vor 1953 19.01.2033 
1953 – 1958 19.01.2022 
1959 – 1964 19.01.2023 
1965 - 1970 19.01.2024 
1971 oder später 19.01.2025 

Ausstellungsjahr  Frist  
1999 – 2001 19.01.2026 
2002 – 2004 19.01.2027 
2005 – 2007 19.01.2028 
2008 19.01.2029 
2009 19.01.2030 
2010 19.01.2031 
2011 19.01.2032 
2012 – 18.01.2013 19.01.2033 

 
 
 


